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2. Gemeindeversammlung 2022 
 
Datum: Montag, 28. November 2022 
 
Ort: Ref. Kirche Erlenbach 
 
Beginn: 20.00 Uhr 
 
Ende: 20.55 Uhr 
 
 ____________________ 
 
 
Vorsitz: Philippe Zehnder, Gemeindepräsident 
 
Protokoll: Sujin Suthagaran, Gemeindeschreiber-Stv. 
 
 ____________________ 
 
 
Gemeindepräsident Philippe Zehnder eröffnet die Versammlung um 20.00 Uhr mit der Be-
grüssung der anwesenden Stimmberechtigten der Gemeinde Erlenbach.  
 
Willkommen geheissen werden speziell Fabienne Sennhauser von der Zürichsee-Zeitung und 
Pia Meier vom Küsnachter. Durch den krankheitsbedingten Ausfall von Gemeindeschreiber 
Daniel Keibach übernimmt Gemeindeschreiber-Stellvertreter Sujin Suthagaran die Protokoll-
führung. Als fachtechnische Unterstützung ist der Gemeindeschreiber von Meilen, Didier Ma-
yenzet, anwesend. Von der Gemeindeverwaltung Erlenbach sind folgende Personen ohne 
Stimmrecht anwesend: Martin Barciaga, Leiter Finanzen, Andrea Aeberli, Sachbearbeiterin 
Kanzlei und Adrijana Oruqi, Lernende. Ferner stellt Gemeindepräsident Philippe Zehnder, Sil-
via Bärtschi, Gemeindeschreiberin ad interim ab 1. Dezember 2022 vor. 
 
Der Gemeindepräsident stellt fest, dass die 
 

− Einladung der Versammlung durch das amtliche Publikationsorgan 

− Ankündigung der Versammlung innert der gesetzlichen Frist 

− Bekanntgabe der Traktanden 

− Zustellung der Beleuchtenden Berichte 

− Aktenauflage in der Gemeinderatskanzlei und auf der Webseite 

− Stimmregister liegt heute Abend auf 
 
ordnungsgemäss nach den gesetzlichen Vorschriften erfolgt sind. 
 
Der Gemeindepräsident weist darauf hin, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit jemand 
an der heutigen Gemeindeversammlung stimmberechtigt ist und dass allfällige Einwendungen 
zur Geschäftsführung oder zur Durchführung der Verhandlungen und Abstimmungen sofort, 
spätestens aber vor Ende der Versammlung anzubringen sind. Der Gemeindepräsident fragt 
die Versammlung an, ob nicht stimmberechtigte Personen, ausser auf der Empore, anwesend 
sind oder ob das Stimmrecht von jemandem bestritten wird.  
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Zur Einladung, Ankündigung und Aktenauflage erfolgen keine Einwendungen. Das Stimmrecht 
von anwesenden Personen wird nicht bestritten.  
 
Als Stimmenzähler*innen werden vorgeschlagen und in globo gewählt: 
 

• Roland Burdorf, Schiffländestrasse 22 
• Yvonne Grob, Pflugsteinstrasse 38 
• Christian Schait, Obstgartenstrasse 2 
• Simon Tremp, Bahnhofstrasse 37 
• Monika Wachter, Seestrasse 135 

 
An der Versammlung sind 158 Stimmberechtigte (4.5% von insgesamt 3’482 Stimmberech-
tigten) anwesend. 
 
Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die zur Debatte gestellten Vorlagen geprüft 
und empfiehlt die Genehmigung der Geschäfte 1 bis 3. Die Geschäfte 4 bis 6 sind nicht fi-
nanzrelevant und entsprechend gibt es dazu keine Stellungnahme der RPK. Der RPK-Präsi-
dent Jean-Marc Degen wird beim Traktandum «Budget 2023 Politische Gemeinde und Fest-
setzung Gemeindesteuerfuss» die Stellungnahme der RPK erläutern. 
 
Der Gemeindepräsident ersucht die Stimmberechtigten, sich unverzüglich zu melden, wenn 
jemand mit dem Abstimmungsverfahren oder der Geschäftsführung nicht einverstanden ist.  
 
Traktandenliste 
 
Der Gemeindepräsident fragt an, ob zur Traktandenliste Anträge gestellt werden.  
 
1. Genehmigung Budget 2023 Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) 

2. Genehmigung Budget 2023 Politische Gemeinde und Festsetzung Gemeindesteuerfuss 

3. Strangsanierung und Ausbau Dachgeschoss, Wallentalstrasse 6 

4. Beantwortung Anfrage gemäss §17 des Gemeindegesetzes von Christiane Brasseur, pri-

vater Gestaltungsplan Sigst 

5. Beantwortung Anfrage gemäss §17 des Gemeindegesetzes von Peter Keller, Fahrver-

botskontrolle Rebstrasse 

6. Beantwortung Anfrage gemäss §17 des Gemeindegesetzes von Brigitte La Gaccia, Ver-

kehrssicherheit Strassenparzelle Kat.-Nr. 4195 (Stichweg Dorfstrasse) 

 
Es werden keine Anträge gestellt. 
 
Die Stimmberechtigten werden bei Wortmeldungen gebeten, den Namen und die Wohnad-
resse zu nennen und am Platz zu bleiben. Es wird jeweils ein Mikrofon gebracht.  
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Geschäft 1 

 

Genehmigung Budget 2023 Gemeinsame Sekundarschule 
Erlenbach-Herrliberg (GSEH) 
 

Antrag 
 
Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 
 
1. Das Budget 2023 der Verwaltungsrechnung (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) 

der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) wird genehmigt. 
 

2. Vorbehalten bleibt die gleichlautende Zustimmung der Gemeinde Herrliberg. 
 

3. Im Budget der Erfolgsrechnung 2023 der Gemeinde Erlenbach sind CHF 2’029’500.00 
als Anteil am Nettoaufwand der GSEH sowie CHF 270'500.00 als Mietertrag für das Be-
nützen der Erlenbacher Schulanlagen durch die GSEH einzustellen. 

 
Die GSEH-Rechnungsprüfungskommission empfiehlt die Genehmigung des Budget 2023 
der GSEH. 
 
Empfehlung 
 
Die Schulpflege ersucht die Stimmberechtigten, das Budget der GSEH zu genehmigen. 
 
Stellungnahme Gemeinderat  
 
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, das Budget der GSEH zu genehmigen. 
 
Erläuterungen 
 
Zusätzlich zum Beleuchtenden Bericht (Anhang 1) erläutert die Finanzvorständin Huyen Phan 
Sturm die Vorlage. 
 
Diskussion 
 
Die Diskussion wird nicht genutzt und aus der Versammlung werden keine Anträge ge-
stellt.  
 
Beschlussfassung 
 
In der Abstimmung durch Handerheben wird der Antrag der Schulpflege einstimmig ange-
nommen.  
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Geschäft 2 

 

Genehmigung Budget 2023 Politische Gemeinde mit  
Festsetzung Gemeindesteuerfuss 
 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

1. Das Budget 2023 der Verwaltungsrechnung (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) 
der Politischen Gemeinde wird genehmigt. 
 

2. Der Steuerfuss für das Jahr 2023 wird auf 79% festgesetzt. 
 

3. Der vorgesehenen Einlage von CHF 135'400.00 ins Eigenkapital wird zugestimmt. 
 
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 
und den Steuerfuss 2023 der Gemeinde Erlenbach entsprechend dem Antrag des Gemein-
derats, anzunehmen. 
 
Erläuterungen 
 
Zusätzlich zum Beleuchtenden Bericht (Anhang 2) erläutert Finanzvorständin Huyen Phan 
Sturm anhand von Folien die wichtigsten Eckwerte und Zahlen des Budgets. 
 
Diskussion 
 
Jean-Marc Degen, RPK-Präsident, erläutert, dass die RPK das Budget 2023 der Politischen 
Gemeinde Erlenbach geprüft hat. Die Ausgaben sind nachvollziehbar belegt und erläutert. 
Der RPK-Präsident weist darauf hin, dass das grosse Liegenschaftenportfolio der Gemeinde 
viel Ressourcen in Anspruch nimmt. Die RPK empfiehlt dem Stimmvolk die Annahme des 
Budget 2023 der Politischen Gemeinde Erlenbach. 
 
Daniel Westermann, Kappelistrasse 10, stellt fest, dass im Budget 2023 der Rückforde-
rungsbetrag der Versorgertaxen vom Kanton Zürich nicht budgetiert sind. Er fragt nach, ob 
der Betrag von über einer Millionen Franken bereits eingegangen ist, oder ob die Zahlung 
des Kantons erst 2024 erwartet wird. Gemeindepräsident Philippe Zehnder teilt mit, dass 
der Rückforderungsbetrag bereits eingegangen ist.  
 
Benjamin von Niederhäusern, Lerchenbergstrasse 130, erkennt, dass im Budget 2022 
CHF 80'000.00 und im Budget 2023 CHF 70'000.00 Busseinnahmen eingestellt sind. Er fragt, 
an wen die Bussgelder gelangen, und wer bestimmt, dass Radarkontrollanlagen aufgestellt 
werden? Gemeindepräsident Philippe Zehnder erläutert, dass das Aufstellen der gemiete-
ten Radarkontrollanlagen die Polizei in Absprache mit der Gemeinde vornimmt. Bussen aus 
dem ordentlichen Bussgeldverfahren erhält die Gemeinde, ansonsten sind die Einnahmen zu 
Gunsten des Kantons. 
 
Beschlussfassung zum Budget 
 
Bei der Abstimmung durch Handerheben wird der Antrag des Gemeinderats einstimmig an-
genommen. 
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Gemeindepräsident Philippe Zehnder eröffnet die Diskussion um den Steuerfuss. Die Dis-
kussion wird nicht erwünscht. 
 
Beschlussfassung zum Steuerfuss 
 
Bei der Abstimmung durch Handerheben wird der Antrag des Gemeinderats mit offensichtli-
chem Mehr angenommen. Der Steuerfuss bleibt bei 79%. 
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Geschäft 3 

 

Strangsanierung und Ausbau Dachgeschoss, Wallental- 
strasse 6 
 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

1. Für die Strangsanierung und den Ausbau des Dachgeschosses der Liegenschaft Wallen-
talstrasse 6 wird zu Lasten der Investitionsrechnung 2023 ein Ausführungskredit von 
CHF 1'400'000.00 bewilligt. 

2. Die Kreditsumme erhöht oder ermässigt sich um den Betrag, der sich durch eine allfällige 
Bauteuerung oder -verbilligung in der Zeit zwischen der Kostenschätzung und der Bau-
ausführung ergibt. Die Preise sind an den Zürcher Index der Wohnbaukosten gebunden. 
Stichtag ist Ende Mai 2022. 

3. Mit dem Vollzug wird das Liegenschaftensekretariat beauftragt. 

 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt dem Baukredit für die Teilsanierung der 
Liegenschaft Wallentalstrasse 6 zuzustimmen. 

 
Erläuterungen 

 
Zusätzlich zum Beleuchtenden Bericht (Anhang 3) erläutert der Liegenschaftenvorstand Ludwig 
Näf anhand von Folien die wichtigsten Eckwerte und Zahlen der Vorlage. 

 
Diskussion 
 
Für Andreas Matthaei, Lerchenbergstrasse 40, stellt sich die Frage, was mit der Mieter-
schaft während der Strangsanierung der Liegenschaft Wallentalstrasse 6 geschieht. Liegen-
schaftenvorstand Ludwig Näf erklärt, dass die Detailplanung noch bevorsteht und in die-
sem Zug die Notwendigkeiten geklärt werden. Die Mieterschaft wird entsprechend informiert 
werden. Ludwig Näf versichert, dass bei einem unzumutbaren Zustand eine andere Wohnge-
legenheit für die Mieterschaft geprüft wird. 
 
Rene Schwarzenbach, Rigistrasse 1, erkundigt sich, weshalb die Energiesanierung – 
sprich Installation von Photovoltaik und Erdsonde – nicht im Gleichen Zug stattfindet. Ludwig 
Näf, Liegenschaftenvorstand erläutert, dass die Liegenschaft an der Wallentalstrasse 6 be-
reits vor nicht allzu langer Zeit eine Aussensanierung und Fassadensanierung hinsichtlich 
Energetik erfahren hat. 
 
Beschlussfassung  
 
Bei der Abstimmung durch Handerheben wird dem Baukredit für die Teilsanierung Liegen-
schaft Wallentalstrasse 6 einstimmig zugestimmt. 
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Geschäft 4 

 

Beantwortung Anfrage gemäss §17 des Gemeindegesetzes 
von Christiane Brasseur, privater Gestaltungsplan Sigst 

 
 
Gemeindeschreiber-Stv. Sujin Suthagaran liest die Antworten des Gemeinderats zur An-
frage von Christiane Brasseur vor. 
 
Christiane Brasseur, 8703 Erlenbach, 27. September 2022 
 
Anfrage gemäss § 17 des Gemeindegesetzes zuhanden der Gemeindeversammlung vom 
28. November 2022. 
 
Lieber Gemeinderat Erlenbach 
 
Im Sinne von § 17 Gemeindegesetz bitte ich Sie, anlässlich der kommenden Gemeindever-
sammlung vom 28. November 2022 folgende Frage zu beantworten: 
 
«Wann gedenkt der Gemeinderat den privaten «Gestaltungsplan Sigst Süd», welcher den 
Rahmen für Arealüberbauungen im betreffenden Gebiet überschreitet, gemäss § 86 Pla-
nungs- und Baugesetz des Kantons Zürich (PBG) der Gemeindeversammlung zur Zustim-
mung vorzulegen?» 
 
Zur Begründung bringe ich folgendes vor: 
Der private «Gestaltungsplan Sigst Süd» überschreitet den für Arealüberbauungen im betref-
fenden Gebiet geltenden Rahmen, insbesondere was die von 80% massiv auf 110% erhöhte 
Ausnützungsmöglichkeit betrifft. 
 
Für solche Fälle sieht § 86 Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich (PBG) folgendes 
vor: «Private Gestaltungspläne bedürfen der Zustimmung des für den Erlass der Bau- und 
Zonenordnung zuständigen Organs. Überschreiten sie den für Arealüberbauungen im betref-
fenden Gebiet geltenden Rahmen nicht, genügt die Zustimmung des Gemeindevorstands». 
 
Vorliegend genügt also die Zustimmung des Gemeinderats nicht, und der private «Gestal-
tungsplan Sigst Süd» muss zwingend der Gemeindeversammlung vorgelegt werden. 
Dieser Umstand war im Übrigen in der alten Gemeindeordnung Art. 23 lit. h noch ausdrück-
lich festgehalten: «Dem Gemeinderat steht zu: … die Zustimmung zu privaten Gestaltungs-
plänen in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen …». Wie gesagt fällt der private «Gestal-
tungsplan Sigst Süd» nicht unter diese Fälle. 
 
Besten Dank für Ihre Bemühungen und freundliche Grüsse 
 
Christiane Brasseur 
 
Die Antwort des Gemeinderats 
 
Die Anfrage wird mit § 86 Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich (PBG) begründet, 
wonach private Gestaltungspläne der Zustimmung des für den Erlass der Bau- und Zonen-
ordnung zuständigen Organs bedürfen. Überschreiten sie den für Arealüberbauungen im be-
treffenden Gebiet geltenden Rahmen nicht, genügt die Zustimmung des Gemeindevorstands. 
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Vorab ist festzuhalten, dass der private Gestaltungsplan Sigst Süd nicht für sich allein be-
trachtet werden kann, sondern im Zusammenhang mit dem öffentlichen Gestaltungsplan 
Bahnhofstrasse steht. 
 
Am 25. Juni 2012 hat die Gemeindeversammlung den öffentlichen Gestaltungsplan Bahn-
hofstrasse festgesetzt. Die Baudirektion des Kantons Zürich hat diesen mit Verfügung vom 8. 
Januar 2013 genehmigt. 
 
Der Geltungsbereich des öffentlichen Gestaltungsplans Bahnhofstrasse wird begrenzt durch 
die Bahnlinie im Norden, die Lerchenberg-/Dorfstrasse im Osten, die Seestrasse im Süden 
und die Bahnhof-/Drusbergstrasse im Westen. Für die drei Teilgebiete P+R Nord, Widen und 
Sigst, die alle in der Wohnzone mit Gewerbeerleichterung WG4/70 liegen, ist eine Pflicht zur 
Erarbeitung eines Detailgestaltungsplan festgelegt. Für die übrigen Gebiete innerhalb des 
Geltungsbereiches besteht keine Detailgestaltungsplanpflicht. 
 
Die Bestimmungen zum öffentlichen Gestaltungsplan Bahnhofstrasse regeln die Zustim-
mungsinstanz für die Detailgestaltungspläne in Art. 3.3 wie folgt: "Soweit sich die Detailge-
staltungspläne an die Festlegungen des öffentlichen Gestaltungsplans Bahnhofstrasse und 
der Bau- und Zonenordnung halten, genügt die Zustimmung des Gemeinderats. Andernfalls 
ist die Zustimmung der Gemeindeversammlung erforderlich." 
 
In Art. 4.1 der Bestimmungen zum öffentlichen Gestaltungsplan Bahnhofstrasse sind die 
Grundmasse für die Teilgebiete mit Detailgestaltungsplanpflicht festgelegt. Im Wesentlichen 
betrifft dies die Ausnützungsziffer, die hier maximal 110% betragen darf. Dies ist deutlich 
mehr als die in der WG4/70 zulässige Ausnützungsziffer von 70% (Art. 17 BZO) die bei Are-
alüberbauungen mit Flachdächern ohne Attikageschosse bis auf 92% (Art. 46 BZO) erhöht 
werden kann. Dies entspricht dem Gebot der Entwicklung nach Innen im Zentrum von Erlen-
bach, das mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erschlossen ist (Güteklasse B). 
 
Indem die Gemeindeversammlung den öffentlichen Gestaltungsplan Bahnhofstrasse am 25. 
Juni 2012 festgesetzt und die Baudirektion am 8. Januar 2013 genehmigt hat, sind die darin 
festgelegten Grundmasse für die detailgestaltungsplanpflichtigen Teilgebiete P+R Nord, Wi-
den und Sigst an die Stelle der in der Bau- und Zonenordnung festgelegten Grundmasse der 
WG4/70 getreten. Dies gilt insbesondere für die zulässige Ausnützungsziffer von 110%, wo-
bei kein zusätzlicher Arealüberbauungszuschlag mehr beansprucht werden kann. Dort wo 
der Gestaltungsplan keine Festlegungen trifft, gilt nach wie vor die Bau- und Zonenordnung. 
 
Gestützt auf diese Grundmasse wurde der private Gestaltungsplan Sigst Süd erarbeitet, wel-
cher mit den festgelegten anrechenbaren Geschossflächen die Ausschöpfung der zulässigen 
Ausnützungsziffer von 110% ermöglicht. Am 26. März 2019 hat der Gemeinderat Erlenbach 
dem privaten Gestaltungsplan Sigst Süd zugestimmt. Die Baudirektion des Kantons Zürich 
hat diesen mit Verfügung Nr. 0552/19 vom 2. Juli 2019 genehmigt. 
 
Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 23. August 2019 ist kein 
Rechtsmittel ergriffen worden. Die Publikation erfolgte am 30. August 2019 und der private 
Gestaltungsplan Sigst Süd trat am Tag nach dieser Publikation in Kraft. Auf der Basis dieses 
rechtskräftigen Gestaltungsplans wurde in der Zwischenzeit das neuerstellte Mehrfamilien-
haus Dorfstrasse 9a bewilligt. 
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Es ist nicht erforderlich, den ohnehin bereits rechtskräftigen privaten Gestaltungsplan Sigst 
Süd im Sinne von §86 PBG der Gemeindeversammlung zur Zustimmung vorzulegen. Der zu-
lässige Nutzungsrahmen wurde mit dem öffentlichen Gestaltungsplan Bahnhofstrasse neu 
definiert, den die Gemeindeversammlung am 25. Juni 2012 festgesetzt hat. Da dieser Rah-
men mit dem privaten Gestaltungsplan Sigst Süd nicht überschritten wurde, genügte die Zu-
stimmung des Gemeinderates gemäss Ziffer 3.3 der Bestimmungen zum öffentlichen Gestal-
tungsplan Bahnhofstrasse. 
 
Gemeindepräsident Philippe Zehnder erklärt, dass über die Anfrage nicht abgestimmt wer-
den kann. Eine Diskussion ist jedoch möglich.  
 
Stellungnahme Anfragestellerin 
 
Christiane Brasseur zitiert den Art. 3.3 des öffentlichen Gestaltungsplans Bahnhofstrasse. 
Gemäss der Anfragestellerin ist Fakt, dass der Gestaltungsplan Sigst Süd sich weder in Hin-
sicht auf die Erschliessung noch auf die Garagierung an die Festlegungen des Gestaltungs-
plans Bahnhofstrasse hält. 
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Geschäft 5 

 

Beantwortung Anfrage gemäss §17 des Gemeindegesetzes 
von Peter Keller, Fahrverbotskontrolle Rebstrasse 

 
 
Gemeindeschreiber-Stv. Sujin Suthagaran liest die Anfrage und die Antworten des Ge-
meinderats zur Anfrage von Peter Keller vor. 
 
Peter Keller, 8703 Erlenbach, 11. November 2022 
 
Anfrage gemäss § 17 des Gemeindegesetzes zuhanden der Gemeindeversammlung vom 
28. November 2022. 
 
Lieber Gemeinderat Erlenbach 
 
Gerne reiche ich hiermit eine Anfrage an die Gemeinde ein, zur Beantwortung an der Ge-
meindeversammlung vom 28. November. 

• Gibt es einen Beschluss des Gemeinderates, welcher das Anbringen der Videoüber-
wachungkameras an der Laubholzstrasse resp. Wannenstrasse beschliesst?  

• Wurde dieser Beschluss veröffentlich resp. erfolgte eine vorgängige amtliche Publika-
tion dieser Massnahme? Aufgrund (wie oben) nicht erforderlich. 

• Wurden die formellen und materiellen Anforderungen vorgängig auf Verhältnismässig-
keit geprüft?  

• Weshalb wurde auf das Anbringen einer Hinweistafel verzichtet, mit dem Hinweis ob 
und wann eine Aufzeichnung erfolgt und wer die zuständige Stelle ist? 

 
Vielen Dank vorab für eine zeitnahe Behandlung. 
 
Peter Keller 
 
Die Antwort des Gemeinderats 
 
Die Verkehrskontrollanlage an der Kreuzung Laubholzstrasse – Rebstrasse und Rebstrasse 
– Wannenstrasse ist keine Videoüberwachungskamera, sondern eine sogenannte Fahrver-
botskontrollanlage, welche als eine automatische Durchfahrtskontrollanlage dient, um Über-
tretungen des Fahrverbots an der Rebstrasse zu überwachen. Die von der Polizei installierte 
Anlage scannt und vergleicht die Autokontrollschilder von fehlbaren Fahrzeuglenkenden und 
funktioniert analog einer automatischen Geschwindigkeitskontrollanlage. Die Anlage bleibt 
inaktiv bis es ein Kontrollschild erfasst. Fussgänger werden nicht aufgenommen oder ver-
zeichnet. Die Fahrverbotskontrollanlage ist nicht für Personenidentifikation konzipiert, es be-
schränkt sich lediglich auf Fahrzeuge. Das Fahrzeug wird bei der Ein- und Ausfahrt Reb-
strasse mit einer kurzen Aufnahme festgehalten. So kann festgestellt werden, ob die Lenken-
den Zubringende waren oder das Fahrverbot missachtet wurde. 
 
Die Installation der Fahrverbotskontrollanlage ist zeitlich beschränkt und steht insbesondere 
im Kontext der Schulwegsicherheit und des Lärmschutzes. Die Kontrolle der Polizei wird in 
Absprache mit der Gemeinde durchgeführt. Eine Anbringung einer Fahrverbotskontrollanlage 
bedarf keinem Beschluss des Gemeinderats. Eine Publikation ist daher nicht erforderlich. 
Nebst der laufenden Verkehrskontrolle wurde mit der farblichen Kennzeichnung der Fusswe-
güberquerung eine weitere Sicherheitsmassnahme umgesetzt. 
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Die temporäre Überwachung von Missachtungen des Fahrverbots ist eine geeignete, erfor-
derliche und zumutbare Massnahme und dadurch ist die Verhältnismässigkeit gegeben. Das 
Anbringen von Hinweistafeln ist bei Fahrverbotskontrollanlagen, wie bei Radarkontrollen, 
nicht erforderlich. 
 
Gemeindepräsident Philippe Zehnder erklärt, dass über die Anfrage nicht abgestimmt wer-
den kann. Eine Diskussion ist jedoch möglich.  
 
Stellungnahme Anfragesteller 
 
Peter Keller bringt vor, dass in Küsnacht eine ähnliche Anlage mit einer Hinweistafel verse-
hen wurde. Eine solche Transparenz erwartet er ebenfalls vom Gemeinderat. Die Ungewiss-
heit bezüglich der Rechtsgrundlage verunsichert die Lenkenden. Philippe Zehnder, Ge-
meindepräsident hält fest, dass es sich um bewilligte Anlagen handelt, welche die Polizei 
schweizweit einsetzt. 
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Geschäft 6 

 

Beantwortung Anfrage gemäss §17 des Gemeindegesetzes 
von Brigitte La Gaccia, Verkehrssicherheit Strassenparzelle 
Kat.-Nr. 4195 (Stichweg Dorfstrasse) 

 
 
Gemeindeschreiber-Stv. Sujin Suthagaran liest die Anfrage und die Antworten des Ge-
meinderats zur Anfrage von Brigitte La Gaccia vor. 
 
Brigitte La Gaccia, 8703 Erlenbach, 15. November 2022 
 
Anfrage gemäss § 17 des Gemeindegesetzes zuhanden der Gemeindeversammlung vom 
28. November 2022. 
 
Lieber Gemeinderat Erlenbach 
 
Anlässlich der kommenden Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 bitte ich Sie um 
Beantwortung folgender Anfrage im Sinne von § 17 Gemeindegesetz: 
«Welche Massnahmen gedenkt der Gemeinderat zu ergreifen, um auf dem Stichweg 
von der Dorfstrasse zum Ersatzbau Riethmann die Verkehrssicherheit für alle Ver-
kehrsteilnehmer zu garantieren?» 
 
Begründung: 
Der Ersatzbau Riethmann an der Dorfstrasse 9a ist mitsamt seinen neun Garagen- und zwei 
Aussenparkplätzen fertig gestellt. Erschlossen wird er über die sogenannte Stichstrasse von 
der Dorfstrasse her. Tatsächlich ist diese wegen ihrer geringen Breite von nur 3.60 Meter 
nicht als Strasse, sondern als Weg zu bezeichnen. 
 
Die asphaltierte, befahrbare Fläche reicht von Grenzmäuerchen zu Grenzmäuerchen. Ein 
durchschnittliches Auto weist heute eine Breite von 2.10 Meter auf, wobei auch 2.30 noch 
durchaus üblich sind. Das heisst, dass beidseits eines schön in der Wegmitte fahrenden Au-
tos den Fussgängern noch 65 bis 75 Zentimeter bleiben. Diese müssen sich also an die 
Wand quetschen, um das Fahrzeug durchzulassen. Man erinnere sich: Bei Haustüren ist 
eine Breite von 90 Zentimeter vorgeschrieben. 
 
Zudem wählen die Mieter des Ersatzbaus Riethmann in der Regel die für sie bequemste 
Fahrlinie, um möglichst schnell auf die Dorfstrasse zu kommen. Den Fussgängern bleibt da 
oft nur noch die Flucht, es sei denn, sie haben die elektrisch betriebenen Automobile über-
haupt kommen hören. 
 
Um die Verkehrssicherheit für alle, ob Fussgänger oder Autofahrer, zu garantieren, braucht 
es also dringend verkehrsberuhigende Massnahmen. Werden es gelbe Markierungen, Hin-
dernisse oder etwas Anderes sein? 
 
Besten Dank und freundlicher Gruss 
 
Brigitte La Gaccia 
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Die Antwort des Gemeinderats 
 
Die öffentliche Strassenparzelle Kat.-Nr. 4195 dient der Erschliessung von fünf Liegenschaf-
ten (Dorfstrasse 9, 9a, 11, 15, 17a) mit weniger als 50 angeschlossenen Wohneinheiten. Die 
Parzelle ist an ihrer schmalsten Stelle 3.60m breit und auf ihrer gesamten Breite als Fahr-
bahn ausgebaut. Aufgrund der angeschlossenen Wohneinheiten und des vorhandenen Aus-
baugrades entspricht die Parzelle einem Zufahrtsweg gemäss Verkehrserschliessungsver-
ordnung (VErV). 
 
Gemäss VErV muss die Fahrbahnbreite mindestens 3.00m betragen plus beidseitig ein be-
gehbares Bankett von mindestens 0.3m aufweisen (Fussgängerschutz). Die minimale Stras-
senbreite von 3.00 m kann jedoch auch verbreitert und gleichzeitig auf die Bankette verzich-
tet werden, sofern der Fussgängerschutz dennoch gewährleistet ist. Aufgrund der kurzen und 
geraden Strecke von 22m sowie des guten Sichtbereichs auf der Zufahrt gemäss Kantonspo-
lizei Zürich ist der Fussgängerschutz gegeben. 
 
Bei einer Strassenbreite von 3.60m kann kein Trottoir oder Längsstreifen für Fussgänger er-
stellt werden. Ein begehbares, aber nicht befahrbares Bankett erhöht den Fussgängerschutz, 
jedoch sind solche Bankette aus Sicht der Behindertengerechtigkeit und für die Benutzung 
mit Kinderwagen eher erschwerend. Der Gemeinderat prüft gemeinsam mit der Kantonspoli-
zei Zürich eine Erhöhung der Verkehrssicherheit auf der öffentlichen Strassenparzelle Kat.-
Nr. 4195. 
 
Gemeindepräsident Philippe Zehnder erklärt, dass über die Anfrage nicht abgestimmt wer-
den kann. Eine Diskussion ist jedoch möglich.  
 
Es werden keine Wortmeldungen gewünscht. 
  



 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 42 

Schluss der Versammlung: 
 
Gemeindepräsident Philippe Zehnder fragt die Versammlung an, ob Einwendungen gegen 
seine Geschäftsführung oder gegen die Durchführung der Abstimmungen erhoben werden. 
Dies ist nicht der Fall. 
 
Der Gemeindepräsident verweist auf das Recht zur Protokolleinsicht - das Protokoll liegt ab 
Montag, 5. Dezember 2022 in der Gemeinderatskanzlei und auf der Webseite der Gemeinde 
Erlenbach zur Einsicht auf - und auf das Recht zur Anfechtung der gefassten Beschlüsse (Re-
kurs in Stimmrechtssachen und wegen Verletzung anderer Bestimmungen des übergeordne-
ten Rechts).  
 
Der Gemeindepräsident schliesst die Versammlung um 20.55 Uhr. 
 
Der Gemeindepräsident lädt alle Anwesenden ein, bei der Chästeilete mit Käse der Partner-
gemeinde Valendas im Erlibacherhof teilzunehmen. 
 
Erlenbach, 1. Dezember 2022 
 
Für die Richtigkeit dieses Protokolls 
 
 
 
 
Philippe Zehnder  Sujin Suthagaran 
Gemeindepräsident  Gemeindeschreiber-Stv. 
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Anhang 1 
 

Genehmigung Budget 2023 Gemeinsame Sekundarschule Erlen-
bach-Herrliberg (GSEH) 

 
Weisung 
 
Das Budget 2023 der Gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach-Herrliberg (GSEH) weist in 
der Erfolgsrechnung einen Aufwand von CHF 4'603'500.00 und einen Ertrag von 
CHF 201'500.00 auf. Vom Aufwandüberschuss von CHF 4'402'000.00 hat Erlenbach gemäss 
Kostenteiler CHF 2'029'500.00 (46.1%) und Herrliberg CHF 2'372'500.00 (53.9%) zu tragen. 
Die Kostenanteile sind im Budget eingestellt. 
 
Die Minderaufwendungen gegenüber dem Budget 2021 sind auf die kantonalen Lehrperso-
nalkosten zurückzuführen (Rotationsgewinne). Der Mehraufwand von CHF 223'000.00 ge-
genüber dem Budget 2022 sind im Wesentlichen auf zusätzlich bereitzustellende Mittel für 
den Deutschunterricht für Ukraine-Flüchtlinge (DaZ) und benötigte Ressourcen für das Pro-
jekt Verpflegungsangebot zurückzuführen. 
 
Im Budget der Investitionsrechnung 2023 sind für die Anschaffung persönlicher Schülerge-
räte CHF 67'000.00 und für die Ersatzbeschaffung persönlicher Lehrergeräte CHF 55'000.00 
eingestellt. 
 
Die Gemeinde Erlenbach erhält auch im nächsten Jahr für das Zurverfügungstellen ihrer 
Schulanlagen an die GSEH einen Mietzins von CHF 270'500.00. Dieser berechnet sich auf 
einer Flächenerfassung und einer Jahresmiete von CHF 330.00 pro m2. Der Mietertrag ist 
ebenfalls im Budget der Erfolgsrechnung 2023 der Gemeinde enthalten. 
 
Gemäss Art. 8 der GSEH-Zweckverbandsstatuten bedarf die Festsetzung des Budgets der 
übereinstimmenden Zustimmung der Gemeindeversammlungen beider Verbandsgemein-
den.  
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Anhang 2 
 

Genehmigung Budget 2023 Politische Gemeinde und Fest-
setzung Gemeindesteuerfuss 
 
Bericht des Gemeinderats 
 
Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen das Budget für das Jahr 2023 zur Genehmigung.  
 
Mit dem Finanzplan 2023–2027 orientieren wir gleichzeitig über die beabsichtigten Investiti-
onsvorhaben der kommenden fünf Jahre und deren finanziellen Auswirkungen auf den Ge-
meindehaushalt sowie den Steuerfuss. 
 
Übersicht Budget 2023 
 
Bei einem Gesamtaufwand von rund CHF 91,20 Mio. und Gesamtertrag von rund CHF 91,34 
Mio. ist ein Einnahmenüberschuss von rund CHF 0,14 Mio. budgetiert. Der Anstieg der Aus-
gaben ist insbesondere auf den gestiegenen Sach- und Betriebsaufwand, die Teuerungs-
prognose und höheren Finanzausgleich zurückzuführen. Die Kosten im Bereich Asylwesen 
sind aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation in der Folge um CHF 1,2 Mio. angestiegen. 
Weiter besteht ein hoher Unterhaltsbedarf bei den Liegenschaften. Der Finanzausgleich 
steigt aufgrund der höheren zu erwartenden Steuereinnahmen auf rund CHF 41,3 Mio. (+1,8 
Mio.). Die Nettoabschreibungen im Verwaltungsvermögen betragen rund CHF 5,8 Mio. und 
sind somit etwa gleich hoch wie im Vorjahr. Der Personalaufwand ist mit rund CHF 10,1 Mio. 
(+0,5 Mio.). budgetiert, da nebst einzelnen individuellen Anpassungen auch ein Teuerungs-
zuschlag sowie neue Stellen im Bereich Umwelt und Kommunikation budgetiert wurden. Zu-
sätzlich sind aufgrund der Flüchtlingssituation die temporären Stellen im Asylwesen einge-
rechnet. Der Sach- und Betriebsaufwand ist mit CHF 12,7 Mio. (+2,5 Mio.) budgetiert. Der 
Mehraufwand ist nebst den stark steigenden Versorgungs- und Unterhaltskosten auch auf die 
höheren Unterbringungskosten im Asylwesen zurückzuführen. 
 
Im Verwaltungsvermögen sind Nettoinvestitionen von CHF 8,6 Mio. budgetiert. Im Finanzver-
mögen sind Nettoinvestitionen von CHF 3,8 Mio. geplant. 
 
Die detaillierten Erläuterungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen der Erfolgsrechnung fin-
den Sie auf den nachfolgenden Seiten. 
 
Steuerfuss 2023 und Finanzplan 2023-2027 
 
Eine Hochrechnung per Ende Juli zeigt, dass die Rechnung 2022 voraussichtlich um etwa 
CHF 5,7 Mio. besser abschliessen wird als budgetiert. Diese Besserstellung gegenüber den 
Budgeterwartungen ist auf Mehreinnahmen bei den Gemeindesteuern (Vorjahre) und den 
Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. Wie immer werden aber rund 70% der Gemein-
desteuern über den Finanzausgleich an den Kanton fliessen. Ausgehend dieser positiven 
Entwicklung und deren Nachhaltigkeit kann der derzeitige Steuerfuss von 79% in denkom-
menden Jahren beibehalten werden. 
  
Nicht berücksichtigt im geschätzten Ergebnis 2022 ist die Neubewertung der Liegenschaften 
im Finanzvermögen, welche nach Vorgabe vom Kanton alle 4 Jahre durchgeführt wird. Da 
die Liegenschaften in der Vergangenheit – letztmals 2017 – zu tief bewertet wurden, muss 
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die Aufwertung im Jahr 2022 nachgeholt werden. Die Aufwertung ist ergebnisrelevant, doch 
stellt der Betrag lediglich einen Buchgewinn dar, welcher der Gemeinde somit nicht zur Ver-
fügung steht. 
 
Die Finanzplanung geht von Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 37,0 Mio. 
aus. Die grössten Einzelprojekte sind die Arealentwicklung im Allmendli (Schulliegenschaf-
ten) mit CHF 16,6 Mio. und die Erweiterung der Badeanstalt Winkel mit CHF 6,2 Mio. Im ge-
bührenfinanzierten Bereich muss die Kanalisation an der Erlengutstrasse verlegt werden 
(CHF 1,2 Mio.). 
   
Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt die Finanzierung der Investitionen aus den selbst erwirt-
schafteten Mitteln. Er liegt für die kommenden vier Jahre bei durchschnittlich 98%, was ein 
guter Wert darstellt. Anzustreben sind langfristig 80 bis 100%. Die Finanzierung der künftigen 
Investitionsvorhaben wird voraussichtlich ohne Fremdfinanzierung möglich sein. 
 
Für die Finanzplanperiode 2023–2027 stehen die Ampeln bezüglich der finanzpolitischen 
Haushaltsziele des Gemeinderates wie Steuerfuss, Selbstfinanzierungsgrad, Zinsbelastungs-
anteil, Nettoverschuldungsquotient und Nettoschuld pro Einwohnerin und Einwohner auf 
grün. 
 
Bei einem Steuerfuss von 79% zeigt die Finanzplanung bis 2027 praktisch über alle Jahre 
eine ausgeglichene Rechnung. Mit grossen Investitionen ist erst ab 2027 zu rechnen. Die 
Corona-Krise hatte auf die Steuereinnahmen – nicht wie befürchtet – keinen negativen Ein-
fluss. Die Steuereinnahmen haben sich weiter nach oben entwickelt. Aufgrund unseres Steu-
ersubstrats und der Steuerzahlen 2022 ist davon auszugehen, dass die Einnahmen langfris-
tig stabil bleiben. 
 
Erlenbach Online: Gemeindeversammlungen 

https://www.erlenbach.ch/de/gemeindeversammlungen/gemeindeversammlung-15/


 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 47 

  



 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 48 

  



 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 49 

  



 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 50 

  



 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 51 

 



 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 52 

 



 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 53 



 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 54 

 



 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 55 

 



 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 56 

 



 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 57 

 



 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 58 

 



 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 59 

 



 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 60 

 



 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 61 

 



 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 62 

 



 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 63 

 



 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 64 

  



 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 65 

  



 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 66 

  



 
 

 Gemeindeversammlung vom 28. November 2022 67 

 
Anhang 3 
 

Strangsanierung und Ausbau Dachgeschoss, Wallen-
talstrasse 6 
 
 
Weisung 
 
Das Geschäft in Kürze 
 
Das 4-geschossige Wohn- und Kindergartenhaus an der Wallentalstrasse 6 bedarf der Sa-
nierung. Geplant sind eine Strangsanierung sowie der Ausbau des unbeheizten Dachge-
schosses zu einer Wohnung. In den drei bestehenden Wohnungen sollen die Bäder und Kü-
chen erneuert werden. Für das Bauprojekt wird mit Gesamtkosten von CHF 1’400’000.00 ge-
rechnet. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, dem Ausführungskredit für 
die Sanierung zuzustimmen. 
 
Ausgangslage 
 
Die Liegenschaft an der Wallentalstrasse 6 wurde im Jahr 1970 erstellt. Sie umfasst heute 
zwei 5½-Zimmerwohnungen, drei Garagen im Erdgeschoss, eine 3½-Zimmerwohnung, einen 
nicht ausgebauten Estrich im Dachgeschoss, sowie zwei Kindergärten im ersten Unterge-
schoss (Gartenniveau). Im Keller befinden sich ein Schutzraum, eine Waschküche und die 
Heizung. Neben den üblichen Instandhaltungsarbeiten wurden 1983 zusätzliche Zimmer über 
dem Garagenbereich eingebaut. 2010 wurde die Gebäudehülle energetisch saniert. Im Jahr 
2019 wurde die Ölheizung erneuert. Die Nasszellen, Küchen und die Steigzonen sind aber 
weitgehend noch im Originalzustand und sollten saniert werden. 
 
Geplante Sanierungsmassnahmen 
 
Gestützt auf das Bauprojekt des Architekturbüros Hull Inoue Radlinsky aus Zürich vom 
25.Mai 2022 sind folgende Arbeiten geplant: 
 

• Elektroanlagen: Erneuerung sämtlicher Elektroinstallationen. Einbau einer neuen Haupt-

verteilung und neuer Unterverteilungen in den Wohnungen. Ersatz der Sicherungen und 

Steuergeräte im Untergeschoss für die Abgänge der Wohnungen, des Kindergartens so-

wie der allgemeinen Lichtinstallationen. Einbau einer Notlichtanlage im Treppenhaus. Er-

satz sämtlicher Leitungen (inkl. Steckdosen) der Wohnungen, Nasszellen und Küchen. 

• Heizungsanlagen: Demontage der bestehenden Warmwasser-Radiatoren in den Bädern 

und Einbau von elektrischen Handtuchradiatoren. Die Radiatoren in den Wohnräumen 

bleiben bestehen. 

• Lüftungsanlagen: Einbau neuer Einzelraumabluftventilatoren in den Nasszellen. Einbau 

neuer Dunstabzugshauben in den Küchen mit Abluftführung über Dach. 

• Sanitäranlagen: Neuerstellung sämtlicher Sanitärleitungen ab Verteilbatterie im Unterge-

schoss inkl. Steigleitungserneuerung. Teilersatz der Schmutzwasserleitungen entlang der 

Kellerdecke. Rückbau und Entsorgung der nicht mehr benötigten Apparate und Leitungen 
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der Wohnungen im ganzen Gebäude. Bauprovisorien während der Bauarbeiten. Liefe-

rung der neuen Apparate, Anlagen und Garnituren und Montage an Vorwandelementen. 

Dämmungen. 

• Brandschutz: Einbau neuer Wohnungsabschlusstüren EI 30, Umsetzung diverser brand-

schutztechnischer Auflagen nach Brandschutzkonzept. 

• Bauphysik, Schallschutz und Akustik: Umsetzung diverser Massnahmen zur Einhal-

tung der Schallschutz- und Akustiknormen. 

• Schadstoffe: Schadstoffsanierung. 

• Neue 2-Zimmerwohnung im Dachgeschoss: Einbau einer neuen Wohnung (77 m²) im 

Dachgeschoss mit Küche und Bad. Einbau von fünf neuen Dachflächenfenstern. 

 
Baukredit 
 
Die Weiterarbeit erfordert die Genehmigung des Ausführungskredits durch die Gemeindever-
sammlung. Gestützt auf den Kostenvoranschlag der Hull Inoue Radlinsky aus Zürich vom 
25. Mai 2022 beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung die Genehmigung des 
Ausführungskredits von CHF 1’400'000.00 (Kostengenauigkeit +/- 10%). 
 

 
 
Investitionsfolgekosten 
 
In den Erläuterungen zur Kreditbewilligung sind die mit den Investitionen verbundenen Folge-
kosten und -erträge zu nennen. Es werden keine Fremdmittel für das Vorhaben benötigt. 
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Termine 
 
Das Baugesuch wurde am 6. Juli 2022 beim Bauamt Erlenbach eingereicht. Innerhalb der öf-
fentlichen Auflagefrist sind keine Begehren um Zustellung des baurechtlichen Entscheids ein-
gegangen. Vorbehältlich der Erteilung der Baubewilligung sowie der Annahme des Ausfüh-
rungskredits kann im Frühling 2023 mit der Sanierung begonnen werden. Die Sanierungs-
dauer wurde mit zehn Wochen veranschlagt. Ohne Verzögerung wird die Bauvollendung auf 
Ende 2023 erwartet. 
 
Zuständigkeit der Gemeindeversammlung 
 
Gemäss Art.15 Ziff.6 Gemeindeordnung Erlenbach entscheidet die Gemeindeversammlung 
über neue einmalige Ausgaben bis CHF 3 Mio. für einen bestimmten Zweck. Das Geschäft 
fällt somit in die Zuständigkeit der Gemeindeversammlung. 


